
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
PROBLEM REGISTRIERKASSE 

Der Fiskus braucht Geld! Ab 
2013 überprüft die Finanzpoli-
zei und die "normale" Betriebs-
prüfung verstärkt die Ord-
nungsmäßigkeit der Losungs-
ermittlung und Grundauf-
zeichnungen. Wie die Losungs-
ermittlung zu erfolgen hat, sagt 
uns die Barbewegungsver-
ordnung aus 2006. 

 Grundsätzlich besteht Einzel-
aufzeichnungspflicht, (d.h., 
jede Betriebseinnahme ist pro 
Geschäftsfall chronologisch zu 
erfassen). 

 Die vereinfachte Losungser-
mittlung, der sog. "Kassasturz" 
ist in fest umschlossenen Räu-
men bis € 150.000,00 Jahres-
umsatz und in nicht fest um-
schlossenen Räumen auch bei 
überschreiten der Jahresum-
satzgrenze möglich.  
Eine erhebliche Verschärfung 
hat die Kassenrichtlinie 2012 
gebracht. Darin werden strenge 
Kriterien für die Ordnungsmä-
ßigkeit der Losungsermittlung je 
nach "Registrierkassentypus" 
auferlegt. Vereinfacht gesagt, 

 es besteht kein Zwang zur 
Anschaffung einer Registrier-
kasse, händische Einzelauf-
zeichnungen reichen; 

 die "alten" mechanischen Re-
gistrierkassen mit fortlaufenden 
Journalstreifen tun's auch;  

 die elektronischen Registrier-
kassen ohne Datenexport sind 
problematisch; 

 jene mit Datenexport haben 
die Ordnungsmäßigkeitsvermu-
tung; 

 die sog. "PC-Kassen" ebenso. 
GUTER RAT: Auch wenn das 
Finanzamt vermeint mit "Schät-
zungsbefugnis" in ihre Kasse 
greifen zu müssen; mit Ihrer 
Mitwirkung werden wir die Rich-
tigkeit Ihrer Bücher und Auf-
zeichnungen nachweisen! 

 
 

 


